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Lebensdauer der Ballonhüllen sage Poschel ganz

richtig: „Unser Leben währet 70 Fahrten."
Wenn man die Vorreitersche Rentabilitätsberechnung

in allen Punkten nachrechnen wollte,
so würde man ein Resultat erhalten — welches

man gar nicht aussprechen mag.

Die Maschinengewehr-Formationen der
deutschen Armee.*)

Die deutsche Armee verfügt z. Z. über 16

Maschinengewehr-Abteilungen und eine grössere
Anzahl Maschinengewehr-Kompagnien. Die

Maschinengewehr-Abteilungen sind selbständige, mit
vierspännigen Fahrzeugen und 6 Gewehren
versehene Kampfeinheiten in der Hand der höheren

Führer, welche befähigt sind, der Kavallerie in
fast jedem Gelände zu folgen, und daher in erster
Linie bei den Kavalleriedivisionen Verwendung
finden werden. Das Exerzier-Reglement für die

Kavallerie vom 3. April 1909 beschäftigt sich

eingehend mit der Verwendung der

Maschinengewehr-Abteilungen (siehe Ziffern 497—513).
Ebenso enthalten die neuen Deckblätter zum

Exerzier-Reglement für die Infanterie genaue
Vorschriften über die Verwendung der
Maschinengewehre (siehe Deutsche Militär-Ztg. Nr. 42).

Bei den Maschinengewehr-Abteilungen sind

Offiziere, Unteroffiziere, Trompeter und Fahrer
beritten. Die Schützen sitzen auf Lafette und
Protze auf. Von den 16 Abteilungen gehören zum

preussischen Gardekorps zwei, von denen die

Gardeabteilung Nr. 1 dem Garde-Jäger-Bataillon
in Potsdam, die Gardeabteilung Nr. 2 dem
Garde-Schützen-Bataillon in Gr. Lichterfelde
zugeteilt ist. Von den übrigen preussischen
Armeekorps haben Maschinengewehr-Abteilungen
das I. Korps drei, Nr. 1 beim Jäger-Bataillon
Nr. 1 in Orteisburg, Nr. 5 beim III. Bataillon
2. masurischen Infanterie-Regiments Nr. 147 in

Lötzen, Nr. 6 beim I. Bataillon 2. ermländischen

Infanterie-Regiments Nr. 151 in Sensburg ; das

III. Korps eine, Nr. 7 beim brandenburgischen
Jäger-Bataillon Nr. 3 in Lübben ; das VI. Korps
eine, Nr. 8 beim 2. schlesischen Jäger-Bataillon
Nr. 6 in Oels ; das VIII. Korps eine, Nr. 2

beim III. Bataillon Infanterie-Regiments von Horn
(3. rheinisches) Nr. 29 in Trier ; das XIV. Korps
zwei, Nr. 9 beim grossh. mecklenburgischen
Jäger-Bataillon Nr. 14 in Kolmar i. E., Nr. 10
beim rheinischen Jäger-Bataillon Nr. 8 in Schlett-
stadt ; das XV. Korps eine, Nr. 3 beim I.
Bataillon unter-elsässischen Infanterie - Regiments
Nr. 143 in Strassburg i. E. ; das XVI. Korps
eine, Nr. 11 beim I. Bataillon 4. magdeburgischen

Infanterie-Regiments Nr. 67 in Metz ;

*) Deutsche „Militär-Zeitung" Nr. 48.

das XVII. Korps eine, Nr. 4 beim pommerschen

Jäger-Bataillon Nr. 2 in Kulm.
Die kgl. sächsische Armee verfügt über zwei

Maschinengewehr - Abteilungen, Nr. 12 beim

I. Bataillon kgl. sächsischen Schützen-(Füsilier-)
Regiments „Prinz Georg" Nr. 108 in Dresden

(XII. Korps), und Nr. 19 beim I. Bataillon kgl.
sächsischen 8. Infanterie-Regiments ,Prinz
Johann Georg" Nr. 107 in Leipzig. Die bayerische
Armee hat eine Maschinengewehr-Abteilung beim
1. Korps, zugeteilt dem III Bataillon 3.

Infanterie-Regiments „Prinz Karl von Bayern1' in

Augsburg.

Keine Maschinengewehr-Abteilung haben hiernach

vorläufig das preussische IL, IV.. V., VIL,
IX., X., XL und XVIII. Korps, das XIII. (kgl.
württemb.) Korps und das bayerische II. und

IU. Korps.

Maschinengewehr-Kompagnien sind seit dem

Herbst 1907 in stetig wachsender Zahl aufgestellt

worden ; sie gehören unmittelbar zur
Infanterie (siehe Exerzier-Reglement für die

Infanterie Ziffer 260a); ihre Anzahl und ihre
Verteilung ist nicht offiziell bekannt gemacht, doch

wird nach Zeitungsnachrichten in kurzer Zeit ein

Regiment jeder Infanteriebrigade eine

Maschinengewehr-Kompagnie zu 6 Gewehren besitzen. Ihre
Verwendung liegt in der Hand der Regimentsführer,

die sie ganz oder teilweise zu ihrer
Verfügung halten oder den Bataillonen zuweisen.

Ihre Fahrzeuge sind nur zweispännig, und werden

vom Bock aus gefahren. Die Gewehre

können im Gegensatz zu denen der

Maschinengewehr-Abteilungen nicht von der Lafette aus

abgefeuert werden ; sie sind daher weniger
beweglich als die Maschinengewehr-Abteilungen.
Die Offiziere sind beritten, Gewehrführer und

Schätzer folgen zu Fuss. In eiligen Fällen wird

getrabt, nachdem ein Teil der Bedienungsmannschaften

aufgesessen ist.

Eidgenossenschaft
Mutationen in den Kommandos der Heereseinheiten.

Oberstkorpskommandant Eugen Fahrländer wird
auf sein Gesuch und unter Verdankung der geleisteten
Dienste auf 1. Januar 1910 vom Kommando des II.
Armeekorps und zugleich auch der Wehrpflicht enthoben.

Zu Oberstkorpskommandanten werden
befördert der Oberstdivisionär Th. Spreche r von Bernegg,

Chef der Generalstabsabteilung und Kommandant
der 8. Division in Bern, sowie Oberstdivisionär E d.

Will, Kommandant der 3. Division in Bern.

Es werden ernannt a) zum Kommandanten des I.
Armeekorps Oberstkorpskommandant P. I s 1 e r in Bern,
zur Zeit Kommandant des IV. Armeekorps ; b) zum
Kommandanten des II. Armeekorps Oberstkorpskommandant

Ed. Will in Bern ; c) zum Kommandanten
des IV. Armeekorps Oberstkorpskommandant T h.

Sprecher von Bernegg, in Bern. Die Uebernahme
des Kommandos durch die sub a und c Genannten er-



412

folgt sofort, durch den sub b Genannten auf 1. Januar
1910.

Mutationen. 1. Ihrem Gesuche entsprechend werden
auf den 31. Dezember nächsthin unter Verdankung der

geleisteten Dienste von ihrem Kommando
entlassen und zu den nach Art. 51 der Militärorganisation

zur Verfügung des Bundesrates stehenden
Offizieren versetzt : a) Oberstdivisionär Hermann Heller
in Luzern, Kommandant der 4. Division; b) Oberstdivisionär

R u d o I f G e i 1 i n g e r in Winterthur,
Kommandant der Gotthardbefestigungen.

2. Zu Oberstdivisionär en werden befördert :

a) Oberst i. G. Wilhelm Schmid in Bern, zur Zeit
Stabschef des 3. Armeekorps, b) Oberst Paul Schiessle
in Lausanne, zur Zeit Kommaudant der 9. Infanterie-
brigade, c) Oberst Friedrich B rugger in Chur, zur
Zeit Kommandant der 15. Intänteriebrigade. d) Oberst
Amédée Galiffe iu Genf, zur Zeit Kommaudant der
2. Infanteriebrigade, e) Oberst L. Henri Borna nd
in Lausanne, zur Zeit Kommandant der 1. Infanterie-
brigade.

3. Oberstdivisionär Schmid wird zu den nach Art.
51 der Militärorganisation zur Verfügung des Bundesrats

stehenden Offizieren versetzt.

4. Es werden ernannt: a) Zum Kommandanten der
1. Division Oberstdivisionär L. H. Born and in
Lausanne, b) Zum Kommandanten der 2. Division
Oberstdivisionär Amédée Galiffe in (jeuf. c) Zum
Kommandanten der 3. Division Oberstdivisionär Eduard
Wildbolz in Bern, d) Zum Kommandanten der
4. Division Oberstdivisionär Alfred Audéoud in
(jenf. e) Zum Kommandanten der 8. Division
Oberstdivisionär Paul Schiessle in Lausanne, f) Zum
Kommandanten der Befestigungen des St. Gotthard
Oberstdivisionär Friedrich B rügger in Chur. Die
Uebernahme dieser Kommandos hat auf 1. Januar 1910
zu erfolgen.

Preisaufgabe. Das Zentralkomitee des schweizerischen

Verwaltungsoffiziersvereins hat

pro 1910 folgende Preisaufgaben gestellt : 1. Die

Motorwagen im Dienste der Armeeverpflegung : allfällig
durch sie bedingte Aenderungen der Grundsätze des

Verwaltungsdienstes nach Felddiensteröffnung ; 2. Welches

sind die Aufgaben des Quartiermeisters eines

Truppenkörpers bei der Mobilisierung während eines
Feldzuges? und am Schlüsse desselben?: 3. Die Requisition
im Felde und bezügliches Rechnungswesen. — Die
Arbeiten siud bis 31. März 1910 an den Präsidenten des

Zentralkomitees. Oberstleutnant Spreng in Bern,
einzusenden. Das Preisgericht ist zusammengesetzt wie folgt :

Präsident: Oberst Zuber (Bern): Mitglieder: Major
Lang, Kriegskommissär di*r 4. Division (Zofingen);
Major Schächtelin, Kriegskomniissär der 2. Division
(Freiburg); Major Hitz, Kommandant der Verpflegungsabteilung

[II (Richterswil); Major Oesch,
Kriegskommissariatsoffizier im Stabe der 3. Division (Thalwil).

Militär-Skikurse. Die Kommandauten der Bataillone
79—82 erlassen an ihre Offiziere und Unteroffiziere
einen Aufruf zur Teilnahme an deu Militär-Ski-
Knrsen 1910: 1. Vom 2. bis 9. Januar in Stein
(T'ggenburg), Kommandant Major Jacob, St. Gallen ;
2. vom 8. bis 16. Januar in Nessi au, Kommandaut

Major Stahel, Flawil. Kameraden anderer Einheiten
und Waffen können an diesen Kursen, auf Meldung bei
den Kurskommandanten hin, ebenfalls teilnehmen.

Ausland.
Deutschland. Am 1. April wird ein Veterinär-

Offizierkorps gebildet, für das 562 Veterinär-
Offiziere (statt der jetzigen 538 Veterinärbeamten und
Unterveterinäre) angefordert werden. Die Leitung der

Militär-Veterinär-Akademie soll einem Generalveterinär
unterstellt werden. Z. Zt. wurde sie vom Inspekteur
des Militärwesens mit wahrgenommen.

Die bisher zu den Personen des Soldatenstandes
zählenden Studierenden der Militär -Veterinär -Akademie
werden künftig mit dem Zeitpunkte der Aufnahme in

die Akademie zum Beurlaubtenstand übergeführt werden.

Sie erhalten dann, wie die Studierenden der Kaiser
Wi Ihel ms-Akademi e für das m ilitärärztliche Bildungswesen,
an Stelle der Löhnung und Naturalverpfiegung eine

laufende Beihilfe. (Militär-Ztg.)

Frankreich. Nachschub der Verpflegung
während der Manöver. Er wurde von den Eisenbahnstationen

zu den Lebensmittelwagen der Truppen zum
Teil durch Kraftwagen bewirkt. Zu diesem Zweck war
für das 14. Korps und die ihm zugeteilten Verbände
untenBefehl eines Trainrittmeisters eine Kraftwagenkompagnie,

für eine Kavalleriedivision ein selbständiger
Kraftwagenzug errichtet worden, die beide genau die

für den Transport des eintägigen Verpfiegnngsbedarfs
erforderlichen Fahrzeuge besassen. Der sogenannte

„eventuelle Verpflegungsbedarf" an Pressheu, Konserven-

fieisch, Schlachtvieh wurde nicht auf diesem Wege
herangeschafft. Die Entfernung von den Verpflegungs"
bahnhöfen zu dem Anschlusspunkt der Selbstfahrer an

die Truppenfahrzeuge hat 50 km nicht überschritten.
Auf jedem dieser Bahnhöfe war eine Stationskommission

eingerichtet, deren Militärkommigsar auch als

Etappenkommandant fungierte. Die Verpflegungszüge trafen an

den betreffenden Stationen von den Magazinstationen

(Lyon) über die Regulierungsstation (§t. Etienne) an

jedem Tage vor 5 Uhr abends ein und brachteu die für
den folgenden Tag bestimmte Verpflegung, die noch am

Abend auf die Selbstfahrertrains verladen wurde. Am
folgenden Morgen brachten dann diese Selbstfahrertrains

— auf eine 10 km-Geschwindigkeit in der Stunde (bei

der Kavalleriedivision bis auf 20 km) berechnet und

nur Strassen benutzend, die znm mindestens den

Charakter fester Verbindungswege aufwiesen — die Tages-

pflegung nach dem vorher bestimmten Sammelorte, wo

sie einen (ieneralstabsoffizier oder den Führer der

gesammelten Lebensmittelwagen vorfanden, der ihnen die

Verpflegungszentralpunkte nannte. Das von den

Truppenwagen nicht abgenommene Verpflegungsquantum —
ausser Brot — nahmen die Selbstfahrer wieder zur Station

mit zurück und luden für den folgenden Tag nur
so viel zu, dass ein voller Tagesbedarf an Verpflegung
erreicht wurde. Die Ueberladung auf die Truppenfahrzeuge

konnte auf jedem Wege erfolgen, der so breit

war. dass ein Truppenwagen neben den Selbstfahrern

zu fahren vermochte, ohne den Verkehr zu stören. Im

allgemeinen verliessen die Selbstfahrer die Eisenhahnstationen

nicht vor 6 Uhr vormittags. Der

Verpflegungsempfang bei den Truppen musste um 1 Uhr
nachmittags beendet sein. Man verlangte also von jedem
Selbstfahrer, einschl. Lastzug eine Tagesleistung von
höchstens 100 km (50 km hin und 50 zurück). Sehr

lehrreich waren auch die Versuche, die beim 14.

Armeekorps mit der Lieferung frischen Fleisches vermittelst

des schon im Vorjahre beim 9. Armeekorps
erprobten Kühlautomobils (System Nony) und zweier
Autobusse der Pariser Omnibusgesellschaft gemacht
wurden. Der erstgenannte Motorwagen ist ein Fahr-
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